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 Veröffentlicht am 22.10.1991

Norm

EntgRV §9

WGG §14 Abs2

Rechtssatz

Zur örtlichen Bauaufsicht gehört die Überwachung der Herstellung des Werkes auf Übereinstimmung mit den Plänen,

auf Einhaltung der technischen Regeln, der behördlichen Vorschriften und des Zeitplanes, die Abnahme von

Teilleistungen und die Kontrolle der für die Abrechnung erforderlichen Abmessungen, die Führung des Baubuches etc,

also alle jene Kontrolltätigkeiten, die sich unmittelbar auf den Baufortschritt beziehen und nur im Zusammenhang mit

Wahrnehmungen auf der Baustelle selbst sinnvoll ausgeübt werden können. Alle anderen zur Bauüberwachung

gehörenden Tätigkeiten sind nicht örtliche Bauaufsicht.
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Auch; Beisatz: Hier: Keine örtliche Bauaufsicht der klagenden Partei, weil sie die Tätigkeit der Professionisten

lediglich koordinierte. (T1)
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Vgl auch
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Auch; Beisatz: Hier: Die im Baubewilligungsbescheid konkret angeordnete geotechnische Bauaufsicht ist mit der

örtlichen Bauaufsicht, die die Einhaltung der technischen Regeln und die behördlichen Vorschriften durch die mit

der Ausführung der Arbeiten beauftragten Bauunternehmer zu überwachen und überhaupt in umfassender

Weise die Interessen des Bauherrn auch gegenüber den Professionisten wahrzunehmen hat, nicht

gleichzusetzen. (T2)
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